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§ 19 FGG 2019 Ausschluss von
Schadenersatzansprüchen und

Schutz vor Bedrohungen
 FGG 2019 - Finanzmarkt-Geldwäschegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.06.2021

(1) Schadenersatzansprüche können aus dem Umstand, dass Verp ichtete bzw. deren Beschäftigte in fahrlässiger

Unkenntnis, dass der Verdacht auf Geldwäscherei oder der Terrorismus nanzierung oder der Verdacht auf ein

Zuwiderhandeln im Sinne des § 6 Abs. 3 falsch war, eine Transaktion verspätet oder nicht durchgeführt haben, nicht

erhoben werden.

(2) Die Verp ichteten haben sicherzustellen, dass Einzelpersonen, einschließlich Beschäftigte und Vertreter der

Verp ichteten, die intern oder der Geldwäschemeldestelle einen Verdacht auf Geldwäscherei oder

Terrorismus nanzierung melden, vor Bedrohungen, Vergeltungsmaßnahmen oder Anfeindungen und insbesondere

vor nachteiligen oder diskriminierenden Maßnahmen im Beschäftigungsverhältnis geschützt werden.

(3) Die FMA hat zu gewährleisten, dass Einzelpersonen, die Bedrohungen, Vergeltungsmaßnahmen oder Anfeindungen

oder nachteiligen oder diskriminierenden Maßnahmen im Beschäftigungsverhältnis ausgesetzt sind, weil sie intern

oder der Geldwäschemeldestelle einen Verdacht auf Geldwäscherei oder Terrorismus nanzierung gemeldet haben,

bei der FMA auf sichere Weise den gemeldeten Verdacht sowie weitere Hinweise auf die Nichteinhaltung der

Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder der Verordnung (EU) 2015/847 gemäß § 40 Abs. 2 bis 4 melden können.
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